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  Mainz, 22.04.2026 

 
Anfrage 0759/2026 zur Stadtratssitzung am 06.05.2026 
 
 

Vorbesprechungen zwischen Koalitionsfraktionen und 
Dezernaten/Stadtvorstand 

 

Im Zusammenhang mit der Beantwortung der Anfrage 0473/2026 wurde seitens der 

Stadtverwaltung ausgeführt, dass Gespräche zwischen Mitgliedern des Stadtvorstandes 

bzw. der Verwaltung und Fraktionen – auch im Vorfeld von Ausschusssitzungen – 

grundsätzlich möglich und üblich sind. 

Vor diesem Hintergrund ergeben sich weitergehende Fragen, die sich ausdrücklich auf 

alle Dezernate der Stadt Mainz beziehen: 

 

1. In welchen Dezernaten der Stadt Mainz finden regelmäßig oder unregelmäßig 

Vorbesprechungen zwischen Mitgliedern des Stadtvorstandes bzw. der Verwaltung 

und Fraktionen (insbesondere Koalitionsfraktionen) im Vorfeld von 

Ausschusssitzungen statt? 

a. Bitte für jedes Dezernat einzeln darstellen. 

2. Seit wann werden solche Vorbesprechungen in den jeweiligen Dezernaten 

durchgeführt? 

3. Wer initiiert diese Vorbesprechungen in den jeweiligen Dezernaten (Verwaltung, 

Dezernent, Fraktionen)? 

4. Welche Inhalte werden in diesen Vorbesprechungen typischerweise behandelt? 

a. Erfolgt eine inhaltliche Abstimmung zu Beschlussvorlagen oder 

Tagesordnungspunkten? 

5. Werden für diese Vorbesprechungen Ressourcen der Stadtverwaltung (Personal, 

Räume, Organisation, Terminplanung) eingesetzt? 

a. Falls ja: In welchem Umfang und auf welcher Rechtsgrundlage? 

b. Bitte je Dezernat differenziert darstellen. 

6. Erfolgen die Einladung, Koordination und Durchführung dieser Termine durch 

Mitarbeiter der jeweiligen Dezernate oder durch Fraktionen? 

7. Werden für diese Vorbesprechungen regelmäßig städtische Räumlichkeiten genutzt? 
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a. Falls ja: Wer beantragt diese Räume und unter welchen Bedingungen erfolgt die 

Vergabe? 

8. Sind solche Vorbesprechungen ausschließlich Koalitionsfraktionen vorbehalten oder 

stehen sie grundsätzlich auch Oppositionsfraktionen offen? 

a. Falls ja: Wie ist das Verfahren zur Beantragung solcher Gespräche in den 

jeweiligen Dezernaten geregelt? 

9. In welcher Form stellt die Stadtverwaltung sicher, dass bei solchen Vorbesprechungen 

die politische Neutralität der Verwaltung gewahrt bleibt? 

10. Gibt es interne Leitlinien, Dienstanweisungen oder sonstige Regelungen innerhalb der 

Stadtverwaltung bzw. der einzelnen Dezernate, die solche Vorbesprechungen 

betreffen? 

a. Falls ja: Bitte diese benennen. 

11. In welchen Fällen werden Mitglieder des Stadtvorstandes (Oberbürgermeister, 

Bürgermeister, Beigeordnete) gemeinsam mit Verwaltungsmitarbeitern zu solchen 

Vorbesprechungen entsandt? 

12. Wie wird dokumentiert, dass und in welchem Rahmen solche Vorbesprechungen 

stattfinden (z.B. Kalender, Protokolle, interne Vermerke)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lothar Mehlhose       F. d. R. Benjamin Steiner  

Stv. Fraktionsvorsitzender      Fraktionsgeschäftsführer 


